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ANLIEFERUNGSHINWEISE BEIPRODUKTE

BEGLEITLIEFERSCHEIN BEIPRODUKTE

Um eine technisch und terminlich reibungslose Produktion zu  
gewährleisten, bitten wir um Einhaltung der aufgeführten Standards 
für die Anlieferung und Verpackung von Beiprodukten. 

Beachten Sie hierzu auch zusätzlich die Richtlinie Ad Specials in Zeit-
schriften und Akzidenzen vom Bundesverband Druck und Medien.  
 
Im Falle der Nichteinhaltung der vorgegebenen Anlieferungshinweise 
behalten wir uns vor, die entstandenen Mehrkosten zu berechnen.

•	� Bitte verwenden Sie zur Kennzeichnung ausschließlich den  
Begleitlieferschein am Ende des Dokuments.

•	� Bitte nutzen Sie bei Lieferungen von Onlinedruckereien die  
verfügbaren Auftragsfelder zur eindeutigen Zuordnung, z. B. 

durch Mengenangabe und Hinweis, für welches Objekt und  
Ausgabe es geliefert wird.

•	� Bitte stimmen Sie vor Produktion von anzuliefernden  
Beiheftern die Beschnittzugaben, Produktion in Kopf- oder  
Fußanlage und ggf. Anlage eines Überfalz mit Ihrem  
zuständigen Ansprechpartner ab.

•	� Warenproben können ausschließlich auf Anfrage und nach vor-
heriger Prüfung der technischen Machbarkeit bearbeitet werden. 
Für Prüfung dieser und auch allgemeiner Art ist die Bereitstellung 
von mindestens 100 Exemplaren als Muster erforderlich.

Bei Fragen stehen Ihnen Ihre Ansprechpartnerinnen und  
Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

ANLIEFERUNGSZUSTAND
• �einwandfreie, sofortige maschinelle Verarbeitung,  

ohne zusätzliches, manuelles Vorbereiten
• �Zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder  

feucht gewordene Beiprodukte sowie Produkte mit geknickten 
Ecken, Quetschfalten oder verlagertem (rundem) Rücken sind  
nicht verarbeitbar.

• �Bei massiven Transportschäden kann die Annahmeverweigert 
werden

 

Beiprodukte müssen:
• ���plano liegend, kantengleich mit gleicher Lagenhöhe  

(Lagenhöhe: 8–10 cm [Griffhöhe])
• unverschränkt
• �ohne weitere Umverpackung  

(Kartons, Banderolen, Gummibänder u.ä.) 
• Jede Lage mit einem stabilen Zwischenbogen
• �Kuverts und Kleinprospekte (Booklets) sind in gleicher  

Richtung liegend, spielfrei, durch Zwischenstege und -bogen  
gegen Verrutschen geschützt, auf Paletten abzusetzen.

BEREITSTELLUNG
• ���Frühestens 10 Arbeitstage, spätestens nach  

Terminvorgaben des Verlages.
• Zuschussmenge von mindestens 3 % erforderlich.

 

VERPACKUNG
• ���Euro-Tauschpaletten (max. 750 kg / Palette, max. Höhe 1,10 m)
• ���Transportsicher und sortenrein verpacken
• ���Kartonagen: max. 20 kg/Karton
• ab 20 Kartons = Europalette

 

FORMATE
• ��Beilagen: min. 105 mm × 140 mm, max. in Breite und Höhe  

jeweils 15 mm kleiner als das Trägerprodukt
• �Beihefter: min. 105 mm × 140 mm, max. Format  

des Trägerproduktes
• �Beikleber: min. 60 mm × 75 mm, max. 210 mm × 210 mm

  Beilage	   Beihefter	   Beikleber	   Sonstiges 

Name des Beiproduktes 			  für Magazin/Zeitschrift (inkl. Ausgaben-Nr.) 

	 Gesamtmenge	 Paletten o. Kartons	 Exemplare/Palette o. Kartons 	 Restpaletten/Restkartons

ABSENDER

Firma
Name
Straße 		  Hausnummer
PLZ 	 Ort	 Land
Telefon-Nr.

EMPFÄNGER 

L.N. Schaffrath DruckMedien 
GmbH & Co.KG
Marktweg 42–50
47608 Geldern 
Telefon 02831/396-178

ANNAHMEZEITEN 

Mo.–Do.	 6.00–15.00 Uhr
Fr.	 6.00–12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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